
NACHWEIS ÜBER VERZICHT AUF AUFWENDUNGSERSATZ
VEREINBARUNG
Stand Juni 2017

Zwischen: Borkheider Sportverein 90 e.V.       und:
    1. Vorsitzender Bernd Schulz
    Tränkeweg 37
    14822 Borkheide

Sehr geehrte Frau
sehr geehrter Herr

entsprechend § 2 der Vereinssatzung, Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.03.2015 
besteht ein Anspruch auf Ersatz von nachgewiesenen Aufwendungen und Auslagen für Reise-
tätigkeiten im Interesse des Vereins.

Aus den vorgelegten, geprüften Reisekostenabrechnungen für Fahrten, Reisetätigkeit und 
Reisenebenkosten im Interesse und im Auftrag des Vereins steht Ihnen damit für den Monat 
      /den Zeitraum vom         bis
ein fälliger Anspruch auf Aufwendungsersatz in Höhe von                  Euro zu.

Frau/Herr 
erklärt hiermit, dass sie/er auf die Auszahlung dieses fälligen Betrags rechtsverbindlich 
verzichtet. Die/der Anspruchsteller(in) erklärt weiterhin, dass diese Leistung freiwillig dem 
Verein hiermit als Spende für satzungsmäßige Zwecke zur Verfügung gestellt wird.

Hiervon ausgehend wird der Verein für die Spende/Zuwendung durch Verzicht auf Auszahlung 
eine Zuwendungsbestätigung ausstellen und der/dem Zuwendenden für steuerliche Zwecke 
zur Verfügung stellen.

Jeder der Beteiligten hat eine unterzeichnete Ausfertigung dieser Vereinbarung erhalten, die 
vorgelegten Abrechnungen mit Nachweisen liegen dem Verein vor.

Borkheide, den:    
Vorstand BSV 90      Die/Der
Hr. Bernd Schulz      Berechtigte
        

Bernd Schulz

Vereinsvorsitzender

Borkheider SV 90

Tränkeweg 37

14822 Borkheide

Fon: 0152 / 061 593 32

Mail:  bernd.schulz@
 borkheidersv90.de

Bank:  MBS

IBAN: DE 6616 0500 0036
 5700 4806

BIC: WELADED1PMB 


